Betriebsanweisung
gemaB § 12 BioStoffVv

Nummer:

Arbeitsplatz:
Arbeitsbereich:

Bezeichnung der Tatigkeit

Tatigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen im Gesundheitsdienst.
Allgemeine Anforderungen

Biologische Arbeitsstoffe sind:
e Mikroorganismen ( Viren, Viroide, Bakterien, Pilze, Protozoen )
e Gentechnisch veréanderte Mikroorganismen
o Zellkulturen
[

Humanpathogene Endoparasiten, die beim Menschen Infektionen, sensibilisierende oder
toxische Wirkungen hervorrufen kénnen.

e Agenzien der Ubertragbaren spongiformen Enzephalopathien ( z.B. BSE)

Tatigkeiten sind:
e Herstellen und Verwenden von biologischen Arbeitsstoffen
e Beruflicher Umgang mit Menschen, Tieren, Pflanzen, biologischen Produkten,
Gegenstanden und Materialien, wenn biologische Stoffe frei werden und Beschaftigte in

Kontakt kommen kénnen.

Gezielte Tatigkeiten:
e sind bewusst auf den / die biologischen Arbeitsstoff(e) ausgerichtet

e die biologischen Arbeitsstoffe sind der Spezies nach bekannt

e die Exposition ist im Normalbetrieb bekannt oder abschatzbar

Nicht gezielte Tatigkeiten:
e liegen vor, wenn eines dieser Kriterien nicht erfallt ist.

e Im Gesundheitsdienst liegen Ublicherweise nicht gezielte Tatigkeiten vor.

Risikogruppe 1 2 3 3 4
Krankheitsrisiko  Krankheit Krankheit méglich ~ Schwere Krankheit schwere Schwere
unwabhrscheinlich méglich Krankheit Krankheit
méglich
Gefabhr fiir nicht gegeben gering Ernste Gefahr méglich, ernste Gefahr Ernste Gefahr
Beschiftigte Infektionsrisiko jedoch méglich vorhanden
begrenzt, da Infizierung
liber den Luftweg
normalerweise nicht
méglich
Verbreitung in nicht gegeben unwahrscheinlich Gefahr kann bestehen Gefahr kann Gefahr unter
der Bevélkerung bestehen Umsténden grof3
Vorbeugung und  nicht relevant normalerweise normalerweise méglich normalerweise Normalerweise
Behandlung méglich méglich nicht méglich
Beispiele Abgeschwéchte Diphterie, FSME, Hepatitis B — G, Tuberkulose, Marburg- Virus,
Lebendimpfstoffe ~ Hepatitis A, Q-Fieber, AIDS, Sars Pockenvirus,
, Aspergillus Keuchhusten, Salmonellen ( S. typhi ), keine Bakterien
niger Rételn, Masern,
Windpocken,
Leptospirose,

Borreliose,



Im Gesundheitsdienst sind liblicherweise Erreger der Risikogruppe 2, 3 ** und 3
vorzufinden.

Gefahrdung der Beschiftigten

Eine Gefdahrdung flir Beschaftigte kann sich durch infektitse, sensibilisierende oder toxische
Wirkungen von biologischen Arbeitsstoffen ergeben. Bei der Gefahrdungseinschatzung sind die
Austrittspforten und Auftrittsorte biologischer Agenzien zu beriicksichtigen. Dies sind Eiter, Blut,
Speichel, Fazes, Urin, respiratorische Sekrete, Erbrochenes, Liquor, Schleimhaute, offene
Wunden, Kdérpersekrete und Zellkulturen

Humane Probenmaterialien, deren Infektionsstatus nicht weiter charakterisiert ist, sind immer als
potenziell infektids anzusehen.

Die Aufnahme der in diesen potenziell infektidsen Materialien enthaltenen biologischen
Arbeitsstoffe kann z.B. Gber Haut oder Schleimhaute, die Atemwege, Uber Schmierinfektionen
oder Schnitt- und Stichverletzungen erfolgen.

Kontaminationsmaoglichkeiten bestehen in besonderem Mal3e bei
der Grund- und Behandlungspflege ( allgemeine und spezielle Pflege )
der arztlichen Untersuchung und Behandlung
der medizinischen Behandlung

der Untersuchung von menschlichem Gewebe, Blut, Blutbestandteilen, Kérpersekreten,
Ausscheidungen und deren Entsorgung

der Aufbereitung von Instrumenten, Geraten und Wasche.
Diese Mdglichkeiten kdnnen aber auch bei anderen Tatigkeiten bestehen, z.B. in der
e Haustechnik
e Unterhaltsreinigung

¢ Instandhaltungsarbeiten

Tatigkeiten mit Infektionsgefahrdung sind:

Umgang mit Patienten (z.B. Umbetten, Untersuchung, Kérperpflege, Krankengymnastik), Umgang
mit benutzten Instrumenten (auch Kanulen, Skalpelle etc.), Umgang mit aggressiven Patienten,
Wechsel von Windeln, Entsorgung von Steckbecken/Urinflasche, Reinigung und Desinfektion von
kontaminierten Flachen und Gegenstanden, Untersuchung biologischen Materials, Entsorgung und
Transport von Abfallen, Reparatur/Wartung von med. Geraten, Wartung und
Instandsetzungsarbeiten im Sanitarbereich und in der Klimatechnik.

Tatigkeiten mit hoher Infektionsgefahrdung sind:

insbesondere Punktionen, Injektionen, Blutentnahmen, Legen von GefaBzugangen, Nahen von
Wunden, Wundversorgung, Verbandswechsel, Operationen, Instrumentieren, Endoskopieren
Intubation, Extubation, Absaugen respiratorischer Sekrete, Legen von Magensonden.

Im Krankenhaus werden die Erreger hauptsachlich durch Stich- und Schnittverletzung oder durch
Schleimhautkontakt oder Schmierinfektion libertragen. Die aerogene Ubertragung spielt nur bei
Tuberkulose und einigen Kinderkrankheiten eine Rolle!



SchutzmaBRnahmen und Verhaltensregeln

Im folgenden werden die zu treffenden SchutzmaBnahmen dargestellt. Bei
Infektionsgefdhrdenden Tatigkeiten im Krankenhaus sind in der Regel die MaBnahmen der
Schutzstufe 2 ausreichend, Ausnahme ist der Umgang mit offener Tuberkulose oder SARS. Nach
TRB 250 sind folgende allgemeine SchutzmaBnahmen einzuhalten:

Bauliche und technische MaBnahmen

Es sind leicht erreichbare Handewaschplatze mit flieBendem warmen und kalten Wasser,
Direktspender mit hautschonenden Waschmitteln, Handedesinfektionsmitteln und geeignete
Hautpflegemittel sowie Handtiicher zum einmaligen Gebrauch vorzuhalten.#

Den Beschaftigten miissen gesonderte, fur Patienten nicht zugangliche Toiletten zur Verfligung
stehen.

Den Beschaftigten ist persénliche Schutzausriistung zur Verfligung zu stellen. Arbeitskleidung ist
nach Kontamination wie Schutzkleidung zu behandeln.

Den Beschaftigten miissen getrennte Umkleidemdéglichkeiten zur Verfligung stehen.
Oberflachen missen desinfizierbar und gegen die eingesetzten Produkte bestandig sein.
Sichere spitze und scharfe Arbeitsgerate (z.B. Safty-Needle- Systeme) sind, wenn madglich, bei
Behandlung von Patienten mit bekannter blutiibertragbaren Infektionen und in Risikobereichen
zur Verfigung zu stellen.

Fir Abfalle muss eine zentrale Sammelstelle zur Verfligung stehen.

Organisatorische MaBnahmen

Infektionsgefahrdende Tatigkeiten dirfen nur von Personen durchgefiihrt werden, die eine
abgeschlossene Ausbildung in Berufen des Gesundheitswesens haben oder die von einer fachlich
geeigneten Person unterwiesen sind und beaufsichtigt werden.

Jugendliche dirfen nur infektionsgefahrdet tatig werden, sofern dies zur Erreichung ihres
Ausbildungszieles erforderlich ist und ihr Schutz durch die Aufsicht eines Fachkundigen

gewahrleistet ist.

Werdende und stillende Mitter dirfen nur entsprechend des Mutterschutzgesetztes und nach
Abstimmung mit der betriebsarztlichen Stelle tatig werden.

Fur die einzelnen Arbeitsbereiche ist ein Hygieneplan entsprechend der Infektionsgefahrdung mit
MaBnahmen zur Desinfektion, Reinigung und Sterilisation sowie zur Ver- und Entsorgung
festzulegen.

An Arbeitsplatzen mit Infektionsgefahrdung darf nicht gegessen und getrunken werden.

Pausen- oder Bereitschaftsraume bzw. Tagesunterkinfte dirfen nicht mit Schutzkleidung
oder kontaminierter Arbeitskleidung betreten werden.

StraBenkleidung ist getrennt von Arbeits- und Schutzkleidung aufzubewahren.




Die personliche Schutzausriistung ist entsprechend den Vorgaben aus dieser Betriebsanweisung
und den Hygienevorgaben zu benutzen.

Die Arbeitsbereiche sind mit staubbindenden Reinigungsverfahren zu reinigen.

Mit gebrauchten Kanllen und Skalpellen darf nicht manipuliert werden, insbesondere darf die
Schutzhille nicht zuriickgesteckt werden.

Spitze scharfe Gegenstande sind in gekennzeichnete Behalter zu entsorgen, diese dirfen nicht
verdichtet werden.

In Arbeitsbereichen mit Infektionsgeféhrdung dirfen an Handen und Unterarmen keine
Schmuckstlicke, Uhren und Eheringe getragen werden.

Die MaBnahmen zur Abwendung und Abgrenzung einer Infektion nach Stich- und
Schnittverletzung sind zu beachten.

Der innerbetriebliche Transport von biologischen Arbeitsstoffen hat auBerhalb des
Arbeitsbereiches in dicht verschlossenen, gegen Bruch geschitzten und bei Kontamination von
auBen desinfizierten, gekennzeichneten Behaltern zu erfolgen. Dies gilt auch flr kontaminierte
Instrumente.

Infektiose Abfalle sind in speziellen Behdltern ( z.B. schwarze Tonnen ) zu entsorgen.
Die Tonnen miussen von den Arbeitsbereichen mit Abfallart, z.B. ,infektiéser Abfall* und mit
Absender gekennzeichnet werden.

Benutzte Wasche, die kontaminiert ist, ist unmittelbar zu sortieren und in ausreichend
widerstandsfahigen und dichten Behaltnissen zu sammeln und so zu transportieren, dass
Beschaftigte den Einwirkungen von Krankheitskeimen nicht ausgesetzt sind.

Fir Beschaftigte, die der Schutzstufe 3 (z.B. Behandlung offener Tuberkulose, SARS etc.)
zuzuordnen sind, ist eine Kontaktpersonenliste zu flihren.

Stich- und Schnittverletzungen sind zu dokumentieren. Erkannte Infektionen sind der
Gewerbeaufsicht zu melden.

Beschaftigte sind anhand dieser Betriebsanweisung vor Aufnahme der Tatigkeit und
wiederkehrend zu unterweisen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge:

Vorsorgeuntersuchungen und Impfangebote gemaB Anhang 4 BiostoffV (im medizinischen Bereich
Hepatitis B, C, , bei Stuhlkontakt Hepatitis A) . Ggf. mlissen nach Analyse des Arbeitsplatzes
weitere Impfungen/ Untersuchungen angeboten werden.

Personliche Schutzausriistung und SchutzmaBnahmen:

Persoénliche Schutzausriistungen haben u.a. die Aufgabe zu verhindern, dass Haut und / oder
Kleidung auch Arbeits- bzw. Berufskleidung - der Beschaftigten durch Krankheitserreger
kontaminiert werden und unkontrollierbare Gefahren durch Keimverschleppung entstehen.

Je nach Beurteilung der Infektionsgefdahrdung muss die personliche Schutzausristung gewahlt




werden. Nahere Angaben sind den Hygienevorgaben zu entnehmen

Med. Einmalhandschuhe

chemikalienbestindige Handschuhe

feste, fliissigkeitsdichte Handschuhe

Mund- Nasenschutz/Schutzbrille

Atemschutzmaske FFP2

Atemschutzmaske FFP3

Schutzkleidung
(Plastikschirzen textile Schutzkittel
zusatzlich zur Dienst-, Bereichskleidung)

Handedesinfektion

Handewaschen

bei Kontaktmdglichkeit mit potenziell infektiésen
Material oder damit kontaminierten Gegenstanden und
Flachen

bei Kontaktmdglichkeit mit kontaminierten
Gegenstdnden, Flachen oder Instrumenten und
Chemikalien verwendet werden. (z.B.:
Instrumentenaufbereitung)

Kontaktmadglichkeit mit kontaminierten Gegenstanden
besteht, und die mechanische Belastung sehr groB ist
(z.B.: Millentsorgung)

bei mdéglichem Verspritzen von Blut,
Korperflissigkeiten, Ausscheidungen, Sekreten

beim Umgang mit Patienten mit offener Lungen-
Tuberkulose und zum Schutz vor Aerosolen

beim Umgang mit Patienten mit atemwegsrelevanter
Virusinfektion

bei Kontaminationsmadglichkeit mit Blut,
oder Korperflissigkeiten, Ausscheidungen, Sekreten
und /oder zum Schutz vor Aerosolen.

vor invasiven Eingriffen, vor und nach Kontakt mit
Eintrittstellen von Kathetern und Drainagen u.a., vor
Kontakt mit abwehrgeschwachten Patienten, nach
Kontakt mit infektiésen Patienten, vor und nach Kontakt
mit Wunden, nach Kontakt mit kontaminierten Geraten,
Flachen, Instrumenten, Flissigkeiten, nach Ablegen der
Untersuchungshandschuhe, nach Kontakt mit potenziell
infektiosem Material (Blut, Sekreten, Exkreten)

nach sichtbarer Verschmutzung, nach
Toilettenbenutzung, nach Naseputzen, vor dem Essen
und vor der Essensverteilung.

Die Entscheidung Handewaschen oder Handedesinfektion ist abhdangig von Situation und Risiko.
Die Kombination ist nur notwendig bei sichtbarer Verschmutzung und der chirurgischen

Handedesinfektion.
Il Handesinfektion ist weniger hautbelastend als Handewaschen !!!

Flachendesinfektion

Instrumentendesinfektion

sofort wenn Kontamination mit Blut,
Korperflissigkeiten, Ausscheidungen, Sekreten erfolgt
ist und entsprechend Hygieneplan

sofort nach Gebrauch trocken in geschlossene Behalter
ablegen oder im Instrumentenkorb in
Desinfektionsautomaten geben oder in




Instrumentendesinfektionsmittellésung einlegen.
Verhalten im Gefahrfall/ Erste Hilfe

bei Stich- und Schnittverletzungen: Ausblutenlassen der Wunde - soweit mdéglich - und
hautvertragliche Desinfektion,

bei Blut / Kdrperflissigkeit auf vorgeschadigter oder ekzematdser Haut: Abspilen unter
flieBendem Wasser und hautvertragliche Desinfektion,

bei Blut / Kdrperflissigkeit auf intakte Haut: Abspllen unter flieBendem Wasser und
hautvertragliche Desinfektion,

bei Blut / Kdérperflissigkeit auf Schleimhadute: Spilung mit einem schleimhautvertraglichen
Desinfektionsmittel.

Bei Kontamination der Augen sofortiges Spulen mit der isotonen wassrigen PVP-Jodldsung 2,5%
Beim Spilen flieBendes Wasser von der Nase weg Uber das kontaminierte Auge laufen lassen.

Kontaminierte Kleidung sofort entfernen. Bei groBerer Kontamination Kleidung entsprechend lber
den ,infektiésen™ Waschesack entsorgen.

Unfall umgehend dem Betriebsarzt und der Arbeitssicherheit melden. Weitere Arztliche
Versorgung im Rahmen der Postexpositionsprophylaxe.

Abfalle, die massiv mit

Erregerhaltigem Blut, Serum, Exkret oder Sekret kontaminiert sind ( z.B. Wundverbande,
blutgetrankter Abfall aus Operationen etc. )

Erregerhaltige Flissigkeiten enthalten ( z.B. Redonflaschen, Urinbeutel etc. ),
sowie Operationspraparate

Kontaminiert sind, sind unmittelbar am Ort ihres Anfallens in reiBfesten, feuchtigkeitsbestandigen
und dichten Behaltnissen zu sammeln und ohne Umflillen oder Sortieren zur zentralen
Sammelstelle zu beférdern. Kennzeichnung der Behaltnisse ( z.Z. schwarze Tonnen ) mit
~infektioser Abfall* und Absender

Eine Kontamination der AuBenseite der SammelgefaBe ist zu vermeiden, ggf. Wisch-Desinfektion
der AuBenseite vor dem Transport ( in jedem Fall bei aerogen lbertragbaren Erkrankungen!)

Trocken oder gering kontaminierte Abfdlle, z.B. Tupfer nach Blutabnahme kénnen Uber normalen
Abfallweg entsorgt werden.

Spitze scharfe Gegenstande sind in gekennzeichneten stich- und bruchfesten Behalter zu
entsorgen, diese dirfen nicht verdichtet werden. Volle Kanllenabwurfbehalter kénnen in die
Restmilltonne entsorgen.




	Eine Gefährdung für Beschäftigte kann sich durc�

